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Anläßlich der Konferenz

 “60 Jahre Grundgesetz, 60 Jahre Kampf um Gleichberechtigung-Homosexualität und Recht in der Bundesrepublik“

Freie Universität Berlin
Liebe Gäste,

Liebe Freundinnen und Freunde des CSDSO,

Liebe Studierende,

ich möchte Ihnen heute im Rahmen meines Vortrages einen kurzen und exemplarischen Überblick über den Stand der Umsetzung der Yogyakarta-Prinzipien in Deutschland geben und werde anhand einiger Beispiele die Probleme der Umsetzung in Deutschland genauer darlegen. Darüber hinaus werde ich die bestehenden Probleme mit den Gedanken von Yogyakarta verbinden und mögliche Diskrepanzen aufzuzeigen und Ihnen gleichzeitig einige in diesem Zusammenhang wichtige Prinzipien vorstellen.

Kurzvorstellung der Yogyakarta-Prinzipien

Vor nun fast drei Jahren verabschiedeten international anerkannte MenschenrechtsexpertenInnen auf dem indonesischen Archipel die “Yogyakarta Principles“. Die 29 Prinzipien stellten erstmals einen direkten Bezug zwischen den geltenden Menschenrechtsstandards und der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität eines jeden Menschen her. Ein Großteil dieser Experten und Expertinnen, die die Prinzipien erarbeitet hatten stammte aus Ländern des Südens. Sie unterstrichen in ihren Plädoyer die Geltung der Menschenrechte für alle Menschen und das unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität. Des Weiteren forderten sie alle Staaten dazu auf, die geltenden Menschenrechte mit den bestehenden Menschenrechtspakten einzuhalten und die Förderung und den Schutz der Menschenrechte besonders für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Transsexuelle und Intersexuelle (LSBTTI) zu unterstützen. Gleichzeitig sind diese Prinzipien eine wichtige Handlungsgrundlage für Nichtregierungsorganisationen rund um den Erdball, da sie konkrete Forderungen an Regierungen stellen. Sie sind somit ein wichtiges Werkzeug im Kampf um Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen. Seit der Verabschiedung dieser völkerrechtlich nicht bindenden Prinzipien wurden sie auf zahlreichen Veranstaltungen auf internationaler und auf nationaler Ebene vorgestellt und präsentiert, so auch im letzten Jahr im Rahmen einer Konferenz des CSDSO an der Freien Universität Berlin. 

Nachdem besonders die Bundesrepublik Deutschland die Umsetzung der Prinzipien auf supranationaler Ebene immer wieder unterstütze und forderte, ist es heute an der Zeit zu fragen, wie sie im eigenen Land mit dem Gedanken von Yogyakarta umgeht und wie bekannt die Prinzipien derzeit in Deutschland sind.

Zum Bekanntheitsgrad der Yogyakarta-Prinzipien läßt sich heute festzustellen, daß sie innerhalb der Community von LSBTTI zwar einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt haben, die breite Öffentlichkeit mit diesen Prinzipien jedoch weder etwas anzufangen weiß, noch sagen kann das sie von diesem Entwurf schon einmal gehört hätten. Dies liegt zum Einen daran, daß weder die Prinzipien als solche, noch ihr Grundgedanken der breiten Öffentlichkeit präsentiert wurden, noch von ihnen regelmäßig in den Medien berichtet wird. Dies gilt übrigens für den gesamten Bereich der “Diskriminierung aufgrund von sexueller Identität“.

In diesem Zusammenhang stellte die aktuelle Studie
 des Sinus-Instituts in Heidelberg fest, daß große Teile der Bevölkerung in Deutschland die Diskriminierung von Minderheiten in unserer Gesellschaft zwar für unethisch und auch z.T. für ökonomisch schädlich halten, Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierungen von Randgruppen wie beispielsweise Homosexuellen jedoch nicht für nötig erachten, da sie nicht als Teil der eigenen Gemeinschaft wahrgenommen werden.
 Deutlich wird dieser Prozeß besonders in der Debatte um die Erweiterung des Art. 3 Abs.3 des GG um dem Terminus “sexuelle Identität“. Im gegenwärtigen Diskurs wird der Einbezug der “sexuellen Identität“ meist sogar mißverstanden und gerade bildungsferne Schichten befürchten, man wolle mit dem Zusatz “sexuelle Identität“ alle denkbaren Sexualpraktiken, also auch Pädophilie per Grundgesetz schützen. Darüber hinaus ist in der Tagespresse und in den Medien der letzten Tage immer wieder das Motto zu lesen, “Homosexuelle wollen mehr Rechte“,
das diese Konstruktion mehr als problematisch ist fällt schon beim Lesen auf, da hier per se einer bestimmten Gruppe ein “Mehr“ an Rechten zugesprochen werden soll, der Gleichheitsgrundsatz geht dabei völlig verloren und wird nicht erkannt. So geht es innerhalb der Yogyakarta-Prinzipien auch nicht darum eine bestimmte Gruppe besser zu stellen als die Mehrheit, sondern die Rechte von LSBTTI genauso zu schützen und zu wahren, wie die fundamentalen Grundrechte der heterosexuellen Mehrheit.

Das folgende Prinzip 2 der Yogyakarta-Prinzipien verdeutlicht dies noch einmal im besonderen Maße.  

Prinzip 2

Das Recht auf Gleichheit und Nichtdiskriminierung

Alle Menschen haben Anspruch auf den Genuss aller Menschenrechte ohne Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Alle Menschen haben Anspruch auf Gleichheit vor dem Gesetz und gleichen Schutz durch das Gesetz ohne derartige Diskriminierung und unabhängig davon, ob dies den Genuss eines anderen Menschenrechts berührt. Das Gesetz sollte jegliche Form der Diskriminierung verbieten und allen Menschen gleichermaßen wirksamen Schutz vor derartiger Diskriminierung garantieren.

Als Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität zählen auch jegliche Art von Unterscheidungen, Ausgrenzungen, Beschränkungen oder Bevorzugungen aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität, durch die als Ziel oder Folge die Gleichheit vor dem Gesetz oder der gleichen Schutz durch das Gesetz, die Anerkennung, der Genuss oder die gleichberechtigte Ausübung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten aufgehoben oder beeinträchtigt werden. Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität kann mit Diskriminierung aus anderen Gründen einhergehen, z.B. aufgrund des Geschlechts.

Die Bundesregierung äußerste
 sich im Dezember 2007, knapp ein Jahr nach der Vorstellung der Yogyakarta-Prinzipien, innerhalb einer kleinen Anfrage der Linksfraktion
 wie folgt zu dem Entwurf: 

«Die Bundesregierung, die auf internationaler Ebene seit Jahren konsequent gegen Diskriminierung sexueller Minderheiten eintritt, betrachtet die Yogyakarta-Prinzipien als einen wichtigen Beitrag der Zivilgesellschaft, der geeignet ist, die Debatte zum Thema Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität zu versachlichen...»

Das Engagement der deutschen Regierung auf internationaler Ebene ist zwar im besonderen Maße hervorzuheben, doch sollte auch der Fokus auf die nationalen Probleme in der Gleichstellungsfrage von LSBTTI gerichtet werden, da gerade im eigenen Land noch ein erheblicher Nachbesserungsbedarf in dieser Frage besteht.

Lebenspartnerschaften und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) im Fokus der Yogyakarta-Prinzipien

Schon das bereits erwähnte Prinzip 2 “Recht auf Gleichheit und Nichtdiskriminierung“ der Yogyakarta-Prinzipien wirft in Bezug auf die bundesdeutsche Gesetzgebung und Rechtswirklichkeit erhebliche Fragen auf, da derzeit beispielsweise gleichgeschlechtlichen Partnerschaften immer noch nicht die gleichen Rechte zugestanden werden wie heterosexuellen Paaren und das obwohl dies eine deutliche Ausgrenzung und Ungleichbehandlung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität darstellt, gegen die sich die Bundesregierung auf internationaler Ebene einsetzt.

Die Yogyakarta-Prinzipien kennen in diesem Kontext nicht wie das deutsche Recht zwei unterschiedliche Stufen der Partnerschaft, sondern unterschiedliche gleichgestellte Formen von Familie und unterstreichen gleichzeitig, daß keine Familie aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität eines ihrer Mitglieder diskriminiert werden darf (Prinzip 24 “Recht auf Gründung einer Familie“).
 Neben dem Bekenntnis zu den unterschiedlichen Formen von Familie wird ebenso das Recht auf Adoption und auf medizinisch unterstütze Fortpflanzung gefordert, wie es beispielsweise auch in Deutschland heterosexuelle Ehepartner genießen. In der Rechtsauffassung deutscher Gerichte wird diese Ungleichbehandlung mit dem Abstandsgebot des Art.6 Abs.1 GG legitimiert, der die Ehe und die Familie unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stellt. In der aktuellen Rechtsprechung betonten die unterschiedliche Senate des BVerfG in diesem Zusammenhang stets, das nach Art.6 (1) GG die Ehe gefördert und die Ehefreudigkeit nicht beeinträchtigt werden dürfe.
 Somit erkläre sich auch, weshalb gleichgeschlechtliche Partner oftmals zwar die gleichen Pflichten haben wie verschiedengeschlechtliche Paare, jedoch im Bereich der Rechte immer noch den heterosexuellen Paaren untergeordnet sind.

Die Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften zeigt sich so beispielsweise besonders auch im Bereich der Beamtenbesoldung im Zusammenhang mit der Gewährung des Familienzuschlags Stufe I
, innerhalb des Einkommens
- und Grunderwerbssteuerrechts, bei der Hinterbliebenenversorgung
 und beim Adoptionsrecht
. Die aktuelle Praxis der Ungleichbehandlung durch einige Bundesländer verletzt nach einhelliger europäischer Rechtsauffassung die Antidiskriminierungsrichtlinie 2000/78/EG, die Deutschland bis zum 2. Dezember 2003 hätte ratifizieren müssen. Die EU Richtlinie verbietet für den Bereich Beruf die Benachteiligung aufgrund von sexueller Ausrichtung. Deutsche Gerichte haben in diesem Falle die Gültigkeit dieser Richtlinie zurückgewiesen, da die unterschiedliche Versorgung und Besoldung von gleich- und verschiedengeschlechtlichen Paaren nicht aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung erfolge, sondern aufgrund ihres Familienstandes.
Im Falle der Beamtenbesoldung ist dies jedoch ganz klar zu verneinen, da der erwähnte Zuschlag I Eheleuten ohne Kindern gewährt wird und sie somit praktisch mit den gleichgeschlechtlichen Partnerschaften auf einer Ebene stehen müßten. Eine ähnliche Auffassung vertrat auch der Europäische Gerichtshof (EuGH) innerhalb des Maruko Urteils. Er erkannte an, daß wenn verpartnerte Beschäftigte ein geringeres Arbeitsentgelt erhalten als ihre verheirateten Kollegen und Kolleginnen, eine unmittelbare Benachteiligung aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung vorliegt.
 Gleichzeitig widerspricht diese Ungleichbehandlung auch dem Prinzip 12 “Recht auf Arbeit“. Im Bereich Beruf und Beschäftigung ist besonders auch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) kritisch zu beurteilen. 

Im Geiste der Yogyakarta-Prinzipien müßten die immer noch geltenden Ausnahmeregelungen im AGG ebenfalls geändert und reformiert werden, da sie eine fortwährende Diskriminierung von LSBTTI ermöglichen. So ist es derzeit durchaus noch möglich eine(n) MitarbeiterIn eines kirchlichen Kindergartens oder eines kirchlichen Krankenhauses zu kündigen, wenn diese eine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft eingeht. Die Ausnahmeregelungen machen dies möglich, da sie beispielsweise kirchliche Institutionen dazu berechtigen ihren Mitarbeitern die Beachtung kirchlicher Glaubens- und Sittenlehre aufzuerlegen. Dies ist auch der Grund weshalb Arbeitsverträge im kirchlichen Bereich besondere Regelungen enthalten, die den zukünftigen ArbeitnehmerInnen die Pflicht auferlegt ihre persönliche Lebensführung nach der Glaubenslehre und den kirchlichen Normen auszurichten. In der geltenden Rechtsprechung des BVerfG wird in diesem Zusammenhang betont, daß nicht die staatlichen Gerichte darüber zu entscheiden haben welches die Grundsätze der entsprechenden Glaubenslehre sind, sondern dies den Kirchen selbst obliegt. Dieser Handlungsweise wird laut dem BVerfG durch das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen legitimiert, die jedoch und das sei in diesem Kontext nicht zu vergessen immer noch staatlich finanziert sind. Bei einem Verstoß gegen die Glaubensgrundsätze ist somit der Arbeitgeber immer noch berechtigt die Kündigung gegen die entsprechende ArbeitnehmerIn auszusprechen.
 Die Yogyakarta-Prinzipien unterstreichen in diesem Zusammenhang folgendes:

Prinzip 12

Das Recht auf Arbeit

Jeder Mensch hat das Recht auf eine menschenwürdige, sinnvolle Arbeit, gerechte und günstige Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Erwerbslosigkeit ohne Diskriminierung aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität...

Gleichzeitig rufen die AutorenInnen der Prinzipien die Staaten dazu auf, alle administrativen und gesetzlichen Maßnahmen zu ergreifen um die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität im Rahmen einer Beschäftigung im staatlichen oder privaten Sektor auch in Bezug auf Berufsausbildung, Einstellung, Beförderung, Entlassung, Beschäftigungsbedingungen sowie Vergütung zu beseitigen. Das AGG läßt jedoch noch eine weitere Lücke im Bereich Vermietung von Wohnraum offen, die die Gleichbehandlung von LSBTTI unterminiert. So ist es nach den Ausnahmeregelungen des

 § 19 Abs. 5 AGG immer noch möglich, daß ein(e) KleinvermieterIn einen homosexuellen MieterIn aufgrund seiner oder ihrer sexuellen Identität ablehnen darf ohne das das AGG eine Schutzfunktion bietet. Der Berliner Mieterschutzverein liefert in diesem Zusammenhang ein sehr anschauliches Beispiel, welches im folgenden kurz dargestellt werden soll, da es die Probleme des AGG im Bereich Wohnung & Vermietung exemplarisch darstellt.

Fall

Herr V. besitzt zwei Wohnungen im Nachbarort, die er vermietet. Auf das AGG angesprochen sagt er: "Als Kleinvermieter muss ich nicht an Ausländer und Schwule vermieten."

Beurteilung

Zwar ist V. Kleinvermieter i.S.v. § 19 Abs. 5 AGG und darf daher u.a. Schwule abweisen. Für ihn gilt aber nach § 19 Abs. 2 AGG das Verbot der rassischen und ethnischen Diskriminierung (Ausländer). 

Das innerhalb des AGG die Diskriminierung immer noch mit zweierlei Maß gemessen wird zeigt der geschilderte Fall deutlich.

In der deutschen Rechtsprechung ist dies zwar nach Meinung der Gerichte erlaubt, widerspricht aber zum einen der EU Richtlinie 2000/43/EG, die die Bundesrepublik längst hätte durchsetzen müssen und widerspricht ebenso dem Prinzip 15 der Yogyakarta-Principles  “Recht auf angemessenen Wohnraum“.

Prinzip 15

Recht auf angemessenen Wohnraum
Jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen Wohnraum, das den Schutz vor Räumung einschließt, ohne aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität diskriminiert zu werden.[...]

Die Staaten müssen

alle erforderlichen gesetzgeberischen, administrativen und sonstigen Maßnahmen ergreifen,

um ein gesichertes Wohnrecht und den Zugang zu bezahlbarem, bewohnbarem, der entsprechenden

Kultur angemessenem und sicherem Wohnraum, darunter zu Zufluchtsräumen und

anderen Notunterkünften, ohne Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung, der

geschlechtlichen Identität oder des Ehe- oder Familienstandes sicherzustellen...
Der besondere Bezug zu Trans- und Intersexualität

Im Bereich der Transsexualität sind ebenso noch eine Reihe von Bestimmungen und Gesetze in Kraft, die sich mit den Yogyakarta Prinzipien und somit auch in letzter Instanz mit den gelten Menschenrechtsverträgen nur schwer vereinbaren lassen, obwohl einige Reformvorhaben schon bescheidende Änderungen gebracht haben. In diesem Zusammenhang sind besonders die Personenstandsänderung von Interesse. Zwar erklärte das BVerfG am 24.Juli 2008 den Paragraphen § 8 Abs. 1 Nr. 2 des Transsexuellen Gesetzes (TSG) für verfassungswidrig und verwies es an den Gesetzgeber für eine Neuregelung zurück, jedoch besteht innerhalb des TSG noch ein erheblicher Reformbedarf
. Des Weiteren bleibt abzuwarten, wie der Gesetzgeber den erwähnten Paragraphen 8 des TSG reformieren wird. In seiner ursprünglichen Version war es nicht möglich, daß ein verheiratetes Paar eine Personenstandsänderung vornehmen konnte, ohne sich vorher Scheiden zu lassen, da durch eine Personenstandsänderung aus einer Mann-Frau Ehe eine Frau-Frau bzw. Mann-Mann Ehe werden konnte, die dann gleichgeschlechtlich wäre. Dies war bis zum 24.Juli 2008 nicht möglich, da die betroffenen Paare sich erst Scheiden lassen mußten, ehe sie dann eine Lebenspartnerschaft eingehen konnten. Darüber hinaus werden gerade Transgender immer noch per Gesetz dazu genötigt ihr Geschlecht und ihren Körper operativ verändern zu lassen, wenn sie eine personenstandsrechtliche Änderung des Geschlechts anstreben. Des Weiteren müssen sich in diesem Zusammenhang Transgender immer noch zahlreichen aufwendigen und vor allem psychisch belastenden medizinischen Begutachtungsverfahren unterwerfen, wenn sie ihr Geschlecht ändern lassen wollen.
 Dies widerspricht nicht nur den Diskriminierungsverbot, sondern auch dem 

Prinzip 3  “Recht auf Anerkennung vor dem Gesetz“ der Principles. Dort heißt es:

«Niemand darf als Voraussetzung für die rechtliche Anerkennung seiner geschlechtlichen Identität gezwungen werden, sich medizinischen Behandlungen zu unterziehen, darunter operativen Geschlechtsanpassungen (sex reassignment surgery), Sterilisationen oder Hormonbehandlungen..»

Genau diese operativen Geschlechtsanpassungen sind aber immer noch an der Tagesordnung, wenn ein Transgender sein Geschlecht personenstandsrechtlich ändern lassen will. In den meisten Fällen sind die genannten Operationen von den Betroffen nicht gewünscht und sind eine enorme psychische und physische Belastung. Dies führt gleichzeitig dazu, daß eine Vielzahl der Transgender zwar ihr Geschlecht ändern möchte, aber vor den damit verbundenen operativen Eingriffen zurückschreckt. 

In diesem Zusammenhang ist die anhaltenden und schwerwiegende Diskriminierung von Intersexuellen besonders alarmierend, da sie nicht nur in allen politischen und gesellschaftlichen Bereichen eine erhebliche Marginalisierung erfahren müssen, sondern ebenso meist schon kurz nach der Geburt eine geschlechtliche Identität aufgezwungen bekommen haben. Somit erfahren die meisten Intersex Menschen schon wenige Tage nach ihrer Geburt durch die Geschlechtsanpassung medizinische Mißhandlung (Prinzip 18 “Recht auf Schutz vor medizinischer Mißhandlung“) und werden in ihrem Recht auf ein höchstmögliches Maß an Gesundheit (Prinzip 17) verletzt. Eine Ursache hierfür ist das geltende Personenstandsgesetz (PStG) und eine mangelnde Aufklärung durch Ärzte. Das PStG verpflichtet die Eltern des Intersex-Kindes zur Geburtsanzeige binnen einer Woche nach der Geburt. Ferner ist in der Geburtsurkunde ein Geschlecht anzuzeigen, dies kann zwar auf Verlangen (§ 59 Absatz 2 PStRG) entfallen da es neben der Kategorie “männlich“ und “weiblich“ keine dritte Kategorie für intersexuelle Menschen gibt. Die meisten Eltern entscheiden sich auch auf Druck der Ärzte für eine Geschlechtsanpassung und zwängen ihr Neugeborenes in eine Geschlechtskategorie in die es womöglich nicht reingehört und das obwohl eine eventuelle spätere Geschlechtsanpassung nach einhelliger medizinischer Meinung nicht von Nachteil wäre. Die Einführung eines sog. “dritten Geschlechts“ wird in diesem Bereich sehr kontrovers diskutiert eine Reformvorhaben ist bisher aber nicht in Sicht. Das Prinzip 18 konstatiert in diesem Zusammenhang folgendes :

Prinzip 18

Recht auf Schutz vor medizinischer Mißhandlung
Niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität gezwungen werden, sich irgendeiner Form von medizinischer oder psychologischer Behandlung, Untersuchung oder Maßnahme zu unterziehen, oder in eine medizinische Einrichtung eingewiesen werden. Entgegen anders lautender Beurteilungen sind die sexuelle Orientierung und die geschlechtliche Identität eines Menschen an und für sich keine Erkrankungen und sollen daher nicht behandelt, geheilt oder unterdrückt werden.
Nach dieser stichprobenartigen Untersuchung zur Umsetzung der Yogyakarta Prinzipien in der Bundesrepublik wird deutlich, daß die Prinzipien bzw. der Gedanke der hinter ihnen steht, die universelle Geltung aller Menschenrechte für alle Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität nur sehr unzureichend umgesetzt sind. Die Kritik, daß die Prinzipien nur eine Utopie sind ist aber gleichfalls zurückzuweisen, da sie ein wichtiges Handlungswerkzeug für die weltweite Gleichstellung von LSBTTI sind und konkrete Ziele enthalten, die es politisch umzusetzen gilt. Eine eventuelle Aufnahme des Terminus “sexuelle Identität“ im Art.3 Abs. 3 GG könnte in diesem Zusammenhang ein Schritt in die richtige Richtung sein, da damit die Gleichstellung von LSBTTI mit ihren heterosexuellen Mitbürgern nicht nur eine gewisse Wertschätzung erfährt, sondern gleichfalls ideologisch die Diskriminierung von LSBTTI per Grundgesetz untersagt wird und eine Ungleichbehandlung aufgrund von “sexueller Identität“ auf die gleiche Stufe mit der Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Heimat, Religion, religiösen oder politischen Anschauungen gestellt wird. Eine schnelle gesellschaftliche Akzeptanz und ein abruptes Ende von Homophobie und Gewalt sind jedoch nicht zu erwarten. Dies zeigen uns andere Länder wie beispielsweise Südafrika in deren Verfassungen zwar die Diskriminierung aufgrund von sexueller Identität verboten ist, es jedoch in den Gesellschaften immer noch starke homophobe Tendenzen gibt. Um eine Aufnahme zu bewirken ist es aber dringend erforderlich auch außerhalb der LSBTTI Community dafür zu werben und deutlich zu machen, dass eine Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität eine Verletzung der Grundrechte darstellt, die für Homosexuelle, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender, Intersexuelle und auch für Heterosexuelle gleichermaßen gelten.
 

Zur Umsetzung der Yogyakarta Prinzipien in den internationalen Beziehungen 

Die Prinzipien als konkretes Handlungswerkzeug in den auswärtigen Beziehungen sollen nun in einem letzten Schritt einer genaueren Betrachtung unterzogen werden. Nach dem nach wir bereits einen Blick auf die Situation in der Bundesrepublik Deutschland geworfen haben, stellt sich natürlich ebenso die Frage, wie die Bundesregierung mit den Prinzipien in ihren auswärtigen Beziehungen umgeht und ob sie diese aktiv in ihre Außenpolitik mit einbezieht. In diesem Kontext gab es im Bundestag eine Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen “Menschenrechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern und Intersexuellen weltweit sicherstellen – Yogyakarta Prinzipien unterstützen“.
 Dieser Antrag betonte nicht nur die Gleichheit aller Menschen und die Achtung eines jeden Menschen, sondern verurteilten auch die erwähnte Geschlechtsanpassung, die bei intersexuellen Säuglingen nach der Geburt durchgeführt wird. Dort heißt es beispielsweise:

«Die Menschenrechte von Intersexuellen (Menschen, die von der Medizin als ge- schlechtsuneindeutig eingestuft werden) werden durch die rechtlich erzwungene Zuordnung männlich/weiblich verletzt. Dies führt in vielen Ländern – so auch in Deutschland – sofort nach der Geburt zu medizinisch nicht notwendigen Eingriffen an gesunden Körpern. Diese sozialen Präventionsmaßnahmen, die dazu dienen sollen, Intersexuellen die Erfüllung einer geschlechtlichen Rolle zu erleichtert, stehen in keinem Verhältnis zu den dadurch auftretenden Traumata und zur Zerstörung der persönlichen und körperlichen Identität...»

Darüber hinaus beinhaltete der Antrag einen 10-Punkte Plan, der den Bundestag und somit auch die Bundesregierung dazu auffordern sollte, die Yogyakarta-Prinzipien stärker in ihre Außenpolitik und in ihre bilateralen und multilateralen Gespräche mit einzubeziehen, um die Kriminalisierung und Verfolgung von LSBTTI weltweit zu bekämpfen. Ferner betonte der Antrag, daß man besonders in der Entwicklungszusammenarbeit die Rechte von LSBTTI ansprechen sollte und sie auf die eigene Entwicklungsagenda setzen sollte. Des weiteren forderten die Autoren, daß ebenso die MitarbeiterInnen der deutschen Auslandsvertretungen in der Frage der Menschenrechte für LSBTTI sensibilisiert werden sollten und Verfolgte durch die Einladungen in Botschaften geschützt werden sollten. Eine ähnliche Praxis wird bereits von den Botschaften beim Schutz von politisch verfolgten Dissidenten angewandt.

Der Antrag wurde mit den Stimmen von CDU/CSU und der SPD gegen die Stimmen der FDP und Bündnis 90/Die Grünen in den zuständigen Ausschüssen (Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Auswärtiger Ausschuss, Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe) abgelehnt. In der Begründung der CDU/CSU hieß es dazu:

«...die Ablehnung des Antrags habe nichts damit zu tun, dass man die Yogyakarta- Prinzipien nicht für gute Richtlinien und eine unterstützenswerte Initiative halte, sondern es habe etwas damit zu tun, dass es aus ihrer Sicht wenig bringe, Dinge, die man ohnehin tue, ständig zu bekräftigen...»

Das in Deutschland die Prinzipien noch lange nicht durchgesetzt sind wurde bereits im ersten Teil meiner Ausführungen deutlich, daher ist es fraglich ob die Erklärung der CDU/CSU Fraktion in diesen Punkt überhaupt nachzuvollziehen ist. Die zweite Frage die sich in diesem Kontext stellt ist, warum man die Prinzipien nicht noch einmal bekräftigen sollte und den 10-Punkte Plan in die Politik integriert, wenn man ja durchaus auch andere Dinge immer wieder bekräftigt, wie beispielsweise die Geltung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte den Grundgedanken unserer Verfassung oder auch den Kampf gegen den Terror. Die Ablehnung dieses Antrages zeigt deutlich, dass gerade konservative Teile des Bundestages die Rechte von LSBTTI nicht als wichtigen Teil der Menschenrechtspolitik wahrnehmen und das von Seiten der “passiven“ Gegner der Prinzipien kein Interesse daran besteht die Gedanken von Yogyakarta aktiv anzuwenden und zu fördern. Die Ablehnung des Antrages hat mit Sicherheit auch innenpolitische Gründe, da bei einer Annahme des Antrages, der durchaus schon konkrete Ziele und Strategien enthielt, die Diskussion aufkommen würde, weshalb man die Prinzipien zwar in den auswärtigen Beziehung fördert und stärkt innenpolitisch aber die Gleichstellung von LSBTTI nur halbherzig und schleppend durchgesetzt wird. Die breitere Definition von Familie innerhalb der Prinzipien hätte mit Sicherheit bei einer Annahme des Antrags im Bundestag einen Einfluss auf die aktuelle Diskussion um das Lebenspartnerschaftsgesetz (LpartG) gehabt. Die ablehnende Haltung auf Ebene des Bundestages bzw. bei den beiden großen Parteien dürfte auch ein Grund für den mangelnden Bekanntheitsgrad der Prinzipien in der deutschen Bevölkerung sein. Die SPD Fraktion lehnte den Antrag ebenfalls ab, jedoch mit anderen Begründung, die nicht weniger interessant ist:  
«Die Fraktion der SPD legte dar, sie stünde den Forderungen dieses Antrages sehr positiv gegenüber, daher könne man die Einschätzung der Fraktion der CDU/CSU nur bedingt teilen. Diese Dinge noch einmal in einem gesonderten Antrag zu manifestieren und damit zu festigen und zu stärken sei hilf reich. Da man sich jedoch in der Koalition mit der CDU/ CSU befände, werde der Fraktion der SPD nichts anderes übrig bleiben, als die Anträge abzulehnen.»
 

Wie wichtig es jedoch ist nicht nur innenpolitisch, sondern auch außenpolitisch die Gleichstellung und die Universalität der Menschenrechte zu fördern und zu stärken zeigten die jüngsten Entwicklungen in Rußland und in den neuen EU Mitgliedsländern Lettland, Litauen. In Moskau und Riga kam es im letzten Monat im Rahmen der Pride Paraden zu erheblichen Ausschreitungen von Seiten staatlicher Sicherheitsorgane und zu einer massiven Einschränkung der Grundrechte, wie der Meinungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit. In Riga wurde die Parade, mit dem Verweis auf eine Gefährdung für die traditionellen Werte und die Familie Lettlands, verboten und konnte erst im letzten Moment per Gerichtsbeschluß doch noch stattfinden. In Moskau kam es bei der Parade und bei Demonstrationen im Rahmen des Eurovision Song Contest Demonstrationen zu zahlreichen Festnahmen und Übergriffen durch die Polizei. In Litauen wurde ein Gesetz zum vermeintlichen Jugendschutz eingeführt, welches das Thema Homosexualität aus Schulen und Erziehungseinrichtungen verbannt.
 Eine gesellschaftliche und vor allem staatliche Marginalisierung und eine anhaltende Diskriminierung von LSBTTI können die Folgen des Gesetzes sein.

Gerade hier haben alle Staaten und besonders die Staaten der EU und Deutschland die Pflicht sich für die Einhaltung der Grundrechte einzusetzen und zu betonen, daß die sexuelle Orientierung oder die Geschlechtsidentität nie ein Ausschlusskriterium für die Geltung der Menschenrechte sein können. Problematisch wird es natürlich, wenn die Bundesregierung und der Bundestag sich nicht auch selbst sich in ihrem eigenen Land für die Gleichstellung von LSBTTI einsetzen und mit gutem Beispiel voran gehen. Erfreulich ist, dass die Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) erst vor kurzen in einem Interview mit der Hirschfeld-Eddy-Stiftung betonte, dass in der Entwicklungszusammenarbeit mit den Partnerländern im Bereich Diskriminierung und Verfolgung von LSBTTI kein Blatt vor den Mund genommen werde. Man versuche nicht nur Reformprozesse in Partnerländern aktiv zu unterstützen und zu fördern, sondern gerade auch auf LSBTTI in Entwicklungsprojekten einzugehen. Sie betonte, dass man die Diskriminierung von LSBTTI als Menschenrechtsthema begreifen müsse und dies auch in den bilateralen und multilateralen Gespräche immer wieder hervor stelle.

Im Bereich der Außenpolitik sind folglich zwar Tendenzen zu erkennen, die auf eine verstärkte Implementierung der Yogyakarta-Prinzipien hindeuten, dies ist jedoch im Moment weder die Regel noch folgt dies einem politisch akzeptierten System. Darüber hinaus kann die Anwendung der Yogyakarta-Prinzipien gegenüber anderen Staaten nur dann galubwürdig erfolgen bzw. anderen Staaten vermittelt werden, wenn die im Inland ebenfalls aktiv angewandt und gefördert werden.

Abschließend bleibt zu fragen, ob eine Erweiterung des Grundgesetzes um den Terminus “sexuelle Identität“ im Lichte dierser Entwicklungen dem Diskriminierungsschutz einen neuen Anstoss geben kann oder ob man, wie es die US-Supreme Courts, der EuGH und kürzlich erst der Wirtschaft- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) betont haben, den Schutz sexueller Minderheiten mit den gegebenen Standards stärker zu schützen versucht. In diesem Zusammenhang wird die Kategorie “other status“ in Art.2 Abs.1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) als Schutzkategorie für sexuelle Minderheiten mit einbezogen. Allerdings existiert in Art.3 Abs.3 GG solche eine offene Formulierung nicht.

Ich danke Ihnen für ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen jetzt für Fragen zu den Yogyakarta Prinzipien gerne zur Verfügung.  

� Vgl. Forschungsprojekt: Diskriminierung im Alltag- Wahrnehmung von Diskriminierung und Antidiskriminierungspolitik in unserer Gesellschaft.abgerufen auf: � HYPERLINK "http://www.antidiskriminierungsstelle.de/bmfsfj/generator/ADS/root,did=121488.html" ��http://www.antidiskriminierungsstelle.de/bmfsfj/generator/ADS/root,did=121488.html� am 2009-06-27


� Vgl. “Hierarchie der Schwachen“ in: Der Tageszeitung (TAZ) vom 03.04.2009 abgerufen auf: http://www.taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/hierarchie-der-schwachen/ am 2009-06-27





� Hirschfeld-Eddy-Stiftung(2008):Die Yogyakarta Prinzipien-Prinzipien zur Anwendung der Menschenrechte in Bezug auf die sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität.Berlin.S.15.in: � HYPERLINK "http://www.hirschfeld-eddy-stiftung.de/fileadmin/images/schriftenreihe/yogyakarta-principles_de.pdf" ��http://www.hirschfeld-eddy-stiftung.de/fileadmin/images/schriftenreihe/yogyakarta-principles_de.pdf� abgerufen 2009-06-27


� Antwort der Bundesregierung (16/7658) auf die Kleine Anfrage der Linksfraktion:


� HYPERLINK "http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/076/1607658.pdf" ��http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/076/1607658.pdf� abgerufen 2009-06-26


� Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag (16/7454): � HYPERLINK "http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/074/1607454.pdf" ��http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/074/1607454.pdf� abgerufen 2009-06-26


� Vgl. Hirschfeld-Eddy-Stiftung 2008:33


� Vgl. Bruns,Manfred(2009):Homosexualität in der deutschen Jurisdiktion.Zur Umsetzung der Yogyakarta- Prinzipien in Deutschland.Hamburg.S.15 ff.  


� Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen (Quelle: LSVD-Landesgesetze zum Lebenspartnerschaftsgesetz.in: � HYPERLINK "http://www.lsvd.de/423.0.html#c5495" ��http://www.lsvd.de/423.0.html#c5495� abgerufen 2009-06-27)


� In diesem Fall sind noch einige Verfahren beim BverfG anhängig. Siehe z.B. : Az: 2 BvR 288/07


� Hier haben bisher nur die Länder Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Saarland eine Gleichstellung durchgesetz.(Quelle:LSVD-Stand der rechtlichen Gleichstellung von Lebenspartnern und Ehegatten.in: � HYPERLINK "http://www.lsvd.de/230.0.html" ��http://www.lsvd.de/230.0.html� abgerufen 2009-06-27)


� Hier besteht seit 4 Jahren die “Stiefkind-Adoption“-in Spanien, Großbritannien und Schweden sind im Bereich der Adoption gleichgeschlechtliche Paare den verschiedengeschlechtlichen Paaren gleichgestellt. 


� Vgl.Bruns 2009:22 ff.


� Vgl. Bruns 2009:23 ff.


� Vgl. Bruns,Manfred(2007):Was bringt das AGG Lesben und Schwulen ?.in: � HYPERLINK "http://www.verdi.de/regenbogen/events/events_2007/tagung_lsbt_am_arbeitsplatz/data/verdi-LSBT-5-bruns.pdf - abgerufen 2009-06-28.S" ��http://www.verdi.de/regenbogen/events/events_2007/tagung_lsbt_am_arbeitsplatz/data/verdi-LSBT-5-bruns.pdf - abgerufen 2009-06-28.S� 9 ff.


� Hirschfeld-Eddy-Stiftung 2008:24


� Beispiel entnommen von der Seite des Berliner Mieterschutzvereins. 


� HYPERLINK "http://www.berliner-mieterverein.de/presse/sonstigesarchiv/haupt.htm?http://www.berliner-mieterverein.de/presse/sonstigesarchiv/gleichbehandlungsgesetz.htm" ��http://www.berliner-mieterverein.de/presse/sonstigesarchiv/haupt.htm?http://www.berliner-mieterverein.de/presse/sonstigesarchiv/gleichbehandlungsgesetz.htm� abgerufen 2009-06-28


� Hirschfeld-Eddy-Stiftung 2008:25


� Vgl. Bundesministerium der Justiz: Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen.in: http://bundesrecht.juris.de/tsg/ - 


abgerufen 2009-06-28


� Vgl. “Grundsatzpapier Transgender“ des LSVD.in: � HYPERLINK "http://www.lsvd.de/bund/themen/transgender.html#Forderungen%20an%20Politik%20und%20Gesellschaft" ��http://www.lsvd.de/bund/themen/transgender.html#Forderungen%20an%20Politik%20und%20Gesellschaft� - abgerufen 2009-06-28


� Hirschfeld-Eddy-Stiftung 2008:16


� Hirschfeld-Eddy-Stiftung 2008:28


� Vgl. Kampagne des LSVD “3+-für eine Ergänzung des Gleichheitsartikels im Grundgesetz“.in: � HYPERLINK "http://www.artikeldrei.de/index.html" ��http://www.artikeldrei.de/index.html� abgerufen 2009-06-28


� Drucksache 16/9603 - Deutscher Bundestag in der 16.Wahlperiode vom 18.06.2008


� Drucksache 16/9603 - Deutscher Bundestag in der 16.Wahlperiode.in: dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/096/1609603.pdf ;S.2 – abgerufen am 2009-06-28


� Drucksache  16/11981 – Deutscher Bundestag in der 16.Wahlperiode vom 13.02.2009.in: dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/119/1611981.pdf abgerufen 2009-06-28


� Drucksache  16/11981


�Vgl.  Gesetz in Litauen.Homosexualität in Schulen tabu.(Die Tageszeitung vom 22.06.2009).in: http://www.taz.de/1/politik/europa/artikel/1/homosexualitaet-in-schulen-tabu/ abgerufen 2009-06-28


� Vgl. Interview mit Bundesentwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul vom 19.05.2009.in: � HYPERLINK "http://www.hirschfeld-eddy-stiftung.de/index.php?id=100" ��http://www.hirschfeld-eddy-stiftung.de/index.php?id=100� abgerufen 2009-06-28
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